
Gemeinde Kargow 
 

Beschlussvorlage 
06/2026/27 
öffentlich 

 

 

Durchführungsvertrag zum VB-Plan Nr. 6 der 
Gemeinde Kargow 

Organisationseinheit: 

Bau- und Ordnungsamt 
Datum 

20.05.2026 
Einbringer: 

Frau Kunstmann 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss Kargow (Vorberatung)  N 
Gemeindevertretung Kargow (Entscheidung)  Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt den in der Anlage 1 beigefügten Durchführungsvertrag 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark Kargow Unterdorf 2“ in der heute 
vorliegenden, vom Vorhabenträger unterschriebenen Form. 
  
Sachverhalt 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 12 BauGB an 
bestimmte Voraussetzungen geknüpft. 
Der Vorhabenträger muss sich zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungskosten im 
Durchführungsvertrag verpflichten. 
Der Vorhabenträger muss zur Durchführung des Vorhabens und der Erschließung bereit und 
in der Lage sein. Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Trägers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloßes 
Glaubhaftmachen der Leistungsfähigkeit des Trägers reicht nicht aus. Die finanzielle Bonität 
des Vorhabenträgers kann z.B. durch eine Kreditzusage geeigneter Banken oder durch 
Bürgschaftserklärungen nachgewiesen werden. Siehe hierzu die eingereichten Unterlagen 
des Vorhabenträgers in der Anlage 6. 
Die Verfügbarkeit über die Flächen hat der Vorhabenträger anhand eines bestehenden 
Pachtvertrages (Laufzeit 20 Jahre mit Verlängerungsoption - privatrechtliche 
Verfügungsberechtigung) nachgewiesen.  
Eine Rückbauverpflichtung zur Absicherung des Rückbaus der PV-Anlage wurde in den 
Vertrag aufgenommen. Diese wird über eine Rückbaubürgschaft abgesichert.  
Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.  
Der Durchführungsvertrag und der Bebauungsplan müssen miteinander verknüpft sein. Die 
Begründung zum VB-Plan muss daher auch auf den Durchführungsvertrag und die 
Verpflichtungen des Vorhabenträgers eingehen.  
Finanzielle Auswirkungen 
  

  

Im Haushalt vorgesehen?     Nein   Ja, PSK   

                Kosten in €      außerplanmäßiger /   überplanmäßiger Aufwand 
EH 

                      außerplanmäßige /   überplanmäßige Auszahlung 
FH 



Anlage/n 
1 Durchführungsvertrag VB-Plan Nr. 6 Kargow - unterschrieben vom 

Vorhabenträger (öffentlich) 
 

2 Anlage 2_Geltungsbereich/Übersichtskarte (öffentlich) 
 

3 Anlage 3 - B-PLAN - 06 - Planzeichnung SATZUNG (öffentlich) 
 

4 Anlage 4 - V+E - Plan SATZUNG (öffentlich) 
 

5 Anlage 5_Zuwegung zum B-Plan Nr. 6 (öffentlich) 
 

6 Anlage 6 - Bestätigung Finanzierung-KAR (öffentlich) 
 

 



















Anlage 1 
Durchführungsvertrag bzgl. vB-Plan Nr. 6 „Solarpark Kargow - Unterdorf 2“ der Gemeinde Kargow 
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Anlage 4 
Durchführungsvertrag bzgl. vB-Plan Nr. 6 „Solarpark Kargow - Unterdorf 2“ der Gemeinde Kargow 



 

 
22.05.2026   

AD Kargow GmbH   Yorckstr. 20   93049 Regensburg UNTERNEHMEN 

AD Kargow GmbH 
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DE-93049 Regensburg 

 

T +49 941 307860 0 

F +49 941 307860 99 

 

contact@thedillingergroup.de 

www.thedillingergroup.de 

GESCHÄFTSFÜHRER 

Simon Dillinger 

BANKVERBINDUNG 

Sparkasse Regensburg 

IBAN DE10 7505 0000 0027 8244 65 

BIC BYLADEM1RBG 

 

Regensburg HRB 20980  

USt-IdNr. DE369342868 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzierung einer Freiflächen-PV-Anlage  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit bestätigen wir, dass die AD Kargow GmbH bereit und in der Lage ist, das 
Projekt „Kargow Kies“ im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 6 „Solarpark Kargow Unterdorf 2“ vollständig umzusetzen und 
durchzuführen. 
 
Die AD Kargow GmbH wird das Vorhaben als Projektträgerin realisieren und verfügt 
über die organisatorischen sowie wirtschaftlichen Voraussetzungen zur erfolgreichen 
Durchführung des Projekts. 
 
Die Finanzierung des Projekts erfolgt durch die Eigentümerin der AD Kargow GmbH, 
die DG Deutschland Holding, in Form von Gesellschafterdarlehen. Die hierfür 
erforderlichen finanziellen Mittel werden der AD Kargow GmbH durch die DG 
Deutschland Holding zur Verfügung gestellt. 
 
Damit ist sichergestellt, dass die Finanzierung des Projekts „Kargow Kies“ 
gewährleistet ist und die AD Kargow GmbH in der Lage ist, sämtliche mit dem 
Vorhaben sowie dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 6 „Solarpark Kargow Unterdorf 2“ verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Simon Dillinger 
Geschäftsführer 

Gemeinde Kargow 
Amt Seenlandschaft Waren 
Warendorfer Straße 4 
17192 Waren (Müritz) 


	Vorlage
	Anlage  1 Durchführungsvertrag VB-Plan Nr. 6 Kargow - unterschrieben vom Vorhabenträger
	Anlage  2 Anlage 2_Geltungsbereich/Übersichtskarte
	Anlage  3 Anlage 3 - B-PLAN - 06 - Planzeichnung SATZUNG
	Anlage  4 Anlage 4 - V+E - Plan SATZUNG
	Anlage  5 Anlage 5_Zuwegung zum B-Plan Nr. 6
	Anlage  6 Anlage 6 - Bestätigung Finanzierung-KAR

